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Platzbedarf an der Grundschule am Wiesengrund  
Antrag der CDU Fraktion vom 04.04.2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Verwaltung soll prüfen, ob im rückwärtigen Spielplatzbereich eine weitere Teilfläche 

für eine Schulhoferweiterung gepachtet werden kann. 
 

2. Die Verwaltung soll prüfen, ob das vorhandene Gebäude am Bushalteplatz aufgestockt 
werden kann, um langfristig Platz zu schaffen.  

 
3. Die Grundschule Rostrup soll, wenn entsprechende Fördermittel eingeworben werden 

können, möglichst vor Einführung des Rechtsanspruches auf eine Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder ab dem Schuljahr 2026/27 in eine Ganztagsschule umgewandelt 
werden. 

 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
 
Die CDU Fraktion hat einen Antrag (Anlage 1) zum Platzbedarf an der Grundschule am 
Wiesengrund gestellt. Dieser Antrag vom 04.04.2023 wurde vom Verwaltungsausschuss in 
seiner Sitzung am 25.04.2023 (BV-Nr. 2023/030) an den Schulausschuss verwiesen.  
 
Der Antrag besteht aus folgenden drei Teilbereichen: 
 

1) Die Verwaltung soll prüfen, ob im rückwärtigen Spielplatzbereich ein größerer Teil 
der Wiese gepachtet werden kann. Dadurch könnte am Gebäude, kurzfristig, ein 
Stellplatz für eine Containerklasse entstehen. 

2) Die Verwaltung soll prüfen, ob das vorhandene Gebäude am Bushalteplatz aufge-
stockt werden kann, um langfristig Platz zu schaffen.  

3) Es sollten schon alle Vorbereitungen getroffen werden, um aus der Grundschule in 
Rostrup – Schule am Meer schon zum Schuljahr 2024/25 eine Ganztagsschule zu 
machen und evtl. Fördermittel zu beantragen.  

 
 



Zu 1)  Die Verwaltung soll prüfen, ob im rückwärtigen Spielplatzbereich ein größerer 
 Teil der Wiese gepachtet werden kann. Dadurch könnte am Gebäude, 
 kurzfristig, ein Stellplatz für eine Containerklasse entstehen. 
 
Die Grundschule am Wiesengrund wird zum Schuljahr 2023/24 drei erste Klassen einrich-
ten. Die Anzahl der Klassen bei der Grundschule bleibt damit bei zwölf Klassen und ein 
weiterer allgemeiner Unterrichtsraum zum nächsten Schuljahr ist nicht erforderlich.  
 
Es hätte voraussichtlich eine weitere erste Klasse eingerichtet werden müssen, wenn die 
vorliegenden Anträge auf Ausnahmegenehmigung gem. § 63 Abs. 4 Nds. SchulG zum Be-
such einer Ganztagsschule, genehmigt worden wären. Gem. § 63 Abs. 4 Nds. SchulG kön-
nen Schülerinnen und Schüler in einem Schulbezirk ohne Ganztagsschulangebot (Grund-
schule Rostrup) eine Schule der gewählten Schulform (Grundschule) desselben oder eines 
anderen Schulträgers mit Ganztagsschulangebot besuchen. Es besteht aber kein rechtli-
cher Anspruch auf Besuch einer bestimmten Ganztagsschule.  
Der Schulbesuch der Grundschule am Wiesengrund wurde lediglich für drei Geschwister-
kinder, bei denen das zweite Kind im Schuljahr 2023/24 weiterhin die Grundschule am 
Wiesengrund besuchen werden, gem. § 63 Abs. 4 Nds. SchulG genehmigt. Bei den weite-
ren Anträgen wurde den Eltern der Besuch einer der weiteren Ganztagsgrundschulen in der 
Gemeinde angeboten. Dazu wurden die Hortkapazitäten bei der Grundschule Rostrup um 
10 Plätze erhöht. Insgesamt stehen somit 40 Hortplätze bis zur Einführung der Ganztags-
schule am Schulstandort Rostrup zur Verfügung.  
 
Hinsichtlich der Spielplatzerweiterung durch Pachtung einer größeren Teilfläche der Wiese 
hinter der Schule handelt es sich bei der angedachten Fläche um ein Niederungs- und 
Überflutungsgebiet. Eine Erweiterung der Schulhoffläche zur Speckener Bäke ist daher 
bauplanungsrechtlich unzulässig. Insgesamt stehen der Schule rd. 5.100 m² (inkl. einer 
Pachtfläche von 1.500 m²) als Schulhoffläche für die zurzeit 219 Schülerinnen und Schüler 
zur Verfügung (Plan s. Anlage 2). Es wird zurzeit geprüft, ob eine kleine Teilfläche für eine 
Schulhoferweiterung in der Flucht der derzeitigen Schulhoffläche (Pachtfläche) möglich ist.  
 
 
Zu 2)  Die Verwaltung soll prüfen, ob das vorhandene Gebäude am Bushalteplatz 
 aufgestockt werden kann, um langfristig Platz zu schaffen.  
 
Wie im Grundschulentwicklungskonzept der Gemeinde Bad Zwischenahn bereits aufge-
nommen ist, würde ein weiterer Unterrichtsraum die Raumsituation an der Schule entspan-
nen. Die Verwaltung wird die Aufstockung prüfen. 
 
 
Zu 3)  Es sollten schon alle Vorbereitungen getroffen werden um aus der Grund
 schule in Rostrup – Schule am Meer schon zum Schuljahr 2024/25 eine 
 Ganztagsschule zu machen und evtl. Fördermittel zu beantragen.  
 
Die Verwaltung ist in Gesprächen mit der Grundschule Rostrup hinsichtlich der Einführung 
der Ganztagsschule. Die Schule erstellt zurzeit ein Ganztagskonzept. Die Grundschule 
Rostrup hat uns mitgeteilt, dass Sie nicht ohne die erforderlichen Rahmenbedingungen, 
insbesondere den Bau einer Mensa, in eine Ganztagsschule umgewandelt werden möchte. 
Die Schule möchte gerne komplett mit allen Jahrgängen in den Ganztag starten. In der Fi-
nanzplanung sind für 2025 Haushaltsmittel für die Mensa aufgenommen worden. Die Er-
richtung einer Ganztagsschule ist zurzeit zum Schuljahr 2026/27 geplant. 
 
Der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder wird ab dem Schul-
jahr 2026/27 eingeführt. Für die Umstellung im Schulbereich sind weitere Fördergelder in 
Aussicht gestellt worden. Die angekündigten Investitionsfördergelder für den Ganztagsaus-
bau sollen genutzt werden. Zurzeit ist noch nicht bekannt, wie die Fördergelder verteilt wer-



den. Sollte das Antragsverfahren nach dem „Windhundprinzip“, wie für die Mensa in Ofen 
verteilt werden, bereitet die Verwaltung aktuell bereits erste Planungen für eine Mensa in 
Rostrup vor.  
 
Wenn die Fördergelder früher zugesagt werden und die bauliche Umsetzung der neuen 
Mensa bereits 2024 beginnen würde, könnte die Schule ein Jahr eher zum Schuljahr 
2025/26 Ganztagsschule werden.  
 
Ein Antrag auf Errichtung einer Ganztagsschule muss bis zum 01. Dezember des Vorjahres 
beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung gestellt werden. 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Antrag der CDU-Fraktion vom 04.04.2023 – Platzbedarf an der Grundschule am 
        Wiesengrund 
 
Anlage 2 – Übersichtsplan Grundschule am Wiesengrund 
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